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Bitte senden: 
An die 
Bildungsdirektion für Steiermark 
Präsidialbereich 
Abteilung Präs/5 – Schulrecht Land, Äußere Schulorganisation und Europa 
Körblergasse 23, 8011 Graz, Österreich 
E-Mail: bildungsdirektion@bildung-stmk.gv.at  
 
Für Rückfragen: 
Frau Elisa Reichart  
Tel: +43 05 0248 345 - 366 
Fax: +43 05 0248 345 - 072 
E-Mail: bildungsdirektion@bildung-stmk.gv.at  
 

Ansuchen um Unterrichtsfreistellung gem. § 9 Abs. 6 iVm § 22 Abs. 3 
Schulpflichtgesetz 1985, BGBl. Nr. 76, i.d.g.F. 
 
 

Daten der Schülerin/ des Schülers: 
 

*Familienname: *Vorname:  

*Anschrift:  

Geschlecht:   männlich: weiblich:  divers:  

Mail-Adresse: Tel. Erreichbarkeit:  

*Geburtsdatum: *SV-Nr.:  

*Landesberufsschule:  
 
*Dauer der Unterrichtsfreistellung: von   bis    
 
Um eine fristgerechte Bearbeitung gewährleisten zu können, müssen Ansuchen, bis auf  
begründete Ausnahmefälle (unvorhersehbare Ereignisse) mindestens zwei Wochen vor Beginn 
der Unterrichtsfreistellung an die oben genannte Adresse übermitteln werden.  
 
*Rechtzeitig eingebracht:   
 
  Antrag wurde rechtzeitig eingebracht   Antrag wurde nicht rechtzeitig eingebracht 
 
*Begründung warum der Antrag nicht rechtzeitig eingebracht werden konnte (auszufüllen von 
Lehrling bzw. Erziehungsberechtigten):  
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*Begründung für das Ansuchen um Unterrichtsfreistellung (auszufüllen von Lehrling bzw. 
   Erziehungsberechtigten) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Stellungnahme der Schulleitung der Landesberufsschule: 
 
 
 
 
 
 
 
*Unterschrift der Schulleitung der Berufsschule und Stempel der Berufsschule: 
 
 
Datum:    Unterschrift:       
 

 

*Stellungnahme des Lehrbetriebes: 
 
 
 
 
 
 
 
*Unterschrift der/des Lehrberechtigten: 
 
 
Datum:    Unterschrift:       
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*Beilagen: (Bestätigung der Abwesenheit)  
 
 
 
 
 
 
Die mit * gekennzeichneten Felder müssen unbedingt ausgefüllt werden! 
Ein nicht vollständig ausgefülltes Formular kann nicht weiterbearbeitet werden. 
 
Hinweis: 
Gem. § 22 Abs. 3 SchPflG ist für die Einteilung der Erlaubnis zum Fernbleiben auf Ansuchen 
des/der Schülers/Schülerin oder Erziehungsberechtigten aus begründetem Anlass für einzelne 
Stunden bis zu einem Tag die Schulleitung und darüber hinaus die Bildungsdirektion zuständig. 
Der Anlassfall kann mehrmals im Schuljahr bzw. im Lehrgang auftreten.  
 
 
 
*Unterschrift des Lehrlings bzw. bei Minderjährigkeit Unterschrift des 
Erziehungsberechtigten: 
 
 
Datum:    Unterschrift:       
 
 
 
 

Einverständniserklärung 
Ich bin damit einverstanden, dass dieses Ansuchen von der Bildungsdirektion Steiermark an 
die zuständige Berufsschule weitergeleitet wird, damit diese über die Genehmigung oder 
Ablehnung des Ansuchens informiert wird.  
 
 
 
Unterschrift des Lehrlings bzw. bei Minderjährigkeit Unterschrift des 
Erziehungsberechtigten: 
 
 
Datum:    Unterschrift:       
 


